
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tafersaktuell 
Botschaft zur GV vom 25.02.2021 

 

 

 

• Einladung zur Gemeindeversammlung 
• Botschaftstexte 

• Auszug Voranschlag 2021 
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Öffnungszeiten 
KPZ Zentrale Dienste/Finanzen Tafers: MO-FR 08–11.30 Uhr / MO 13 – 18 Uhr / DI-FR 14-17 Uhr 

KPZ Bau/Immobilien St. Antoni: DO, FR 8-11.30 Uhr / MO, DI, DO 14-17 Uhr 

Beratungspunkt Alterswil: MO, DO 8-11.30 Uhr / MI 14-17 Uhr 

 

tafersaktuell 
editorial  

Die erste Gemeindeversammlung der fusionierten Gemeinde Tafers ist ein 
historischer Moment. Ein Anlass, den man unter normalen Umständen 
nicht verpassen möchte. Leider sind wir zurzeit weit weg von normalen 
Umständen. Aufgrund der neuen, ansteckenderen Virusvariante, gelten bis 
Ende Februar noch schärfere Massnahmen. Zurecht fragt man sich, ob 
jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Gemeindeversammlung ist. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass die Gemeinde Tafers noch kein genehmigtes 
Budget 2021 hat, drängt sich diese Gemeindeversammlung aber trotzdem 
auf.  
 
Im Kanton Freiburg gibt es leider bis heute keine Alternative zur Gemein-
deversammlung. Das Verfahren einer Urnenabstimmung, wie sie der 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 

Kanton Bern im Oktober 2020 vorübergehend eingeführt hat, ist bei uns leider nicht möglich. 
 
Da eine Gemeinde ohne genehmigtes Budget nur in Ausnahmefällen Geld ausgeben darf, halten 
wir momentan an der Durchführung der Gemeindeversammlung vom 25. Februar 2021 fest. Eine 
fusionierte Gemeinde mit angezogener Handbremse vorwärtszubringen, ist kaum möglich. 
Das Budget 2021 kommt in einer ganz neuen Form daher. Umfangreicher, mit viel mehr Details. 
Dies hat aber nichts mit der Fusion zu tun, sondern mit der Einführung von HRM 2, dem Harmoni-
sierten Rechnungsmodell. Der Umwelt zuliebe senden wir nicht mehr den vollständigen Voranschlag 
in alle Haushalte. Bitte beachten Sie den entsprechenden Hinweis in dieser Botschaft, wie sie diese 
Unterlagen erhalten können. 
 
Dem Gemeinderat war es wichtig, der Bevölkerung im ersten Jahr nach der Fusion, ein ausgegliche-
nes Budget zu präsentieren. Insbesondere die Budgetierung der Einnahmen ist noch schwieriger ge-
worden als in der Vergangenheit. Niemand weiss genau, wie stark sich die Corona-Krise auf die Ein-
künfte von Privatpersonen und Gewerbe auswirken wird. Wir haben uns hier stark an die Empfehlun-
gen des Kantons gehalten, welcher diesen Umstand in einem gewissen Rahmen berücksichtigt hat. 
 
Nun hoffen wir alle, dass sich die Umstände bis Ende Februar so entwickeln werden, dass die 
Durchführung der Gemeindeversammlung auch aus epidemiologischer Sicht vertretbar ist. Mit Ihrer 
Anmeldung erleichtern Sie uns die Organisation. Danke für Ihre Mithilfe. 
 

 
Markus Mauron 
Ammann 
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Einladung Gemeindeversammlung vom  
25. Februar 2021  

tafersaktuell 
botschaft zur gemeindeversammlung 

 

Einladung zur ordentlichen Gemeindeversammlung vom 25. Februar 2021 um 
20 Uhr in der Mehrzweckhalle der Gemeinde Tafers (OS) 
 
TRAKTANDENLISTE 

 
1  1. Protokolle der Gemeindeversammlungen von: Alterswil, St. Antoni und Tafers -  

Genehmigungen 
2. Einberufungsart der Gemeindeversammlungen 2021 – 2026 - Genehmigung 
3. Voranschlag 2021 
3.1 Erfolgsrechnung 
3.2 Investitionsrechnung 
3.3 Bericht der Finanzkommission 
3.4 Schlussabstimmung Voranschlag 2021 
3.5 Information über den Finanzplan 2022-2025 
4. Privat- und öffentlich-rechtliches Personalreglement der Gemeinde Tafers – Genehmigung 
5. Finanzreglement der Gemeinde Tafers – Genehmigung 
6. Wahl der Mitglieder der Finanzkommission 
7. Wahl der Mehrheit der Mitglieder der Planungskommission 
8. Wahl der Mitglieder der Einbürgerungskommission 
9. Verschiedenes 

 
Aufgrund der Covid-Situation bitten wir Sie, uns ausnahmsweise Ihre Teilnahme mit Angabe der An-
zahl Personen per Telefon 026 494 80 10 oder per Mail an gemeinde@tafers.ch bis spätestens am 
18. Februar 2021 mitzuteilen. Dies erleichtert uns die Gesamtplanung dieser Veranstaltung.  
Herzlichen Dank. 
 
An der Gemeindeversammlung sind alle in der fusionierten Gemeinde Tafers wohnhaften Einwohne-
rinnen und Einwohner stimmberechtigt, die das 18. Altersjahr erreicht haben (Art. 9 GG). Ebenfalls 
haben in der Gemeinde Tafers wohnhafte ausländische Staatsangehörige, die die gesetzliche Vo-
raussetzung dazu erfüllen, Stimmrecht (Art. 48, Abs. 1 Kantonsverfassung). Die Protokolle der letzten 
Gemeindeversammlungen können auch auf unserer Website eingesehen werden.  
 
GEMEINDERAT TAFERS 
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1. Protokolle der Gemeindeversammlungen 
von: Alterswil, St. Antoni und Tafers – 
Genehmigungen 

tafersaktuell 
botschaft zur gemeindeversammlung 

 

Die Protokolle der letzten Gemeindeversammlungen werden nicht an alle Haushalte versandt. Sie 
können jedoch bei der Gemeindeverwaltung Tafers eingesehen oder verlangt werden. Zudem kön-
nen Sie auf der Website der Gemeinde Tafers unter www.tafers.ch/sitzung heruntergeladen werden. 
 
Anträge des Gemeinderats 
Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung folgender Protokolle: 
- Gemeindeversammlung Alterswil vom17. Dezember 2020 
- Gemeindeversammlung St. Antoni vom 10. Dezember 2020 
- Gemeindeversammlung Tafers vom 21. Dezember 2020 
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tafersaktuell 
voranschlag 2021 

 

 

Ausgangslage 
Die Gemeindeversammlung ist mindestens zehn Tage im Voraus durch Mitteilung im Amtsblatt, 
durch öffentlichen Anschlag sowie entweder mit einem Rundschreiben an alle Haushalte oder mit 
einer persönlichen Einladung einzuberufen (Art. 10 Abs. 2 Gesetz über die Gemeinden; GG; SGF 
140.1).  
 
Die Gemeindeversammlung entscheidet in der ersten Sitzung der Legislaturperiode über die Art der 
Einberufung der Gemeindeversammlungen (persönliche Einladungen oder Rundschreiben an alle 
Haushalte). Die gewählte Art der Einberufung gilt jeweils für eine Legislaturperiode. Wird kein Be-
schluss gefasst, so gilt für die Einberufung die persönliche Einladung.  
 
In der vergangenen Legislaturperiode wurden die Gemeindeversammlungen von Alterswil, St. Antoni 
und Tafers mit einem Rundschreiben bzw. mit der Botschaft zur Gemeindeversammlung an alle 
Haushalte einberufen.  
 
Antrag des Gemeinderats 
Der Gemeinderat beantragt, auf die persönlichen Einladungen zu verzichten und die Gemeindever-
sammlungen für die Legislaturperiode von 2021-2026 mit einem Rundschreiben in Form einer Bot-
schaft an alle Haushalte einzuberufen. Die Begleitdokumente zu den traktandierten Geschäften wer-
den nebst der Papierform auch auf der Website der Gemeinde Tafers publiziert. 
 

2. Einberufungsart der  
Gemeindeversammlungen 2021-2026 – 
Genehmigung 
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tafersaktuell 
voranschlag 2021 

 

3. Voranschlag 2021 

Einleitung 
Mit der Fusion der drei Gemeinden Alterswil, St. Antoni und Tafers beginnt auch finanztechnisch eine 
neue Zeit. Der Voranschlag ist gemäss dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) erstellt und 
Rückschlüsse zu den bisherigen Kontenplänen sind schwierig. Weiter wird das Budget neu in Erfolgs- 
und Investitionsrechnung ausgeführt sowie zum Jahresende mit einer Bilanz abgeschlossen (bisher 
Laufende Rechnung und Bestandesrechnung). Diese Bezeichnungen kommen der Rechnungslegung 
der Privatwirtschaft näher. 
 
Im Herbst 2020 erstellten alle drei Gemeinderäte einen eigenen Voranschlag für die laufende Rech-
nung und die Investitionsrechnung nach dem bisherigen Modell HRM1. Unter Berücksichtigung des 
neuen Steuerfusses der Gemeinde Tafers konnten nicht alle Voranschläge ausgeglichen werden. Die 
drei Voranschläge wurden anschliessend zusammengeführt und in den neuen Kontenplan nach 
HRM2 übertragen. In einem letzten Schritt wurde der Voranschlag durch den neuen Gemeinderat  
finalisiert. 
 
Die Vorgaben von HRM2 sind relativ streng was die Zuweisung von künftigen Rechnungen zu Konten 
anbelangt. Sowohl die funktionale Gliederung (Gliederung nach Aufgabengebiete) als auch die 
Sachgruppengliederung (Gliederung nach Aufwand- und Ertragsart) sind neu vier- statt dreistellig, 
was eine viel feinere Struktur mit mehr Konten zur Folge hat. Die Konsolidierung der Voranschläge 
wurde nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Es wird aber im laufenden Jahr noch Änderun-
gen im Kontenplan geben. 
 
Die Anpassung und Harmonisierung der Gebühren für die gesamte Gemeinde wird im Laufe des 
Jahres erfolgen. Für den Voranschlag gelten die bisherigen Reglemente und Ansätze der drei Orts-
teile. Die Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden verlangt den Bezug zum Budget des 
Vorjahres sowie zur letzten genehmigten Jahresrechnung, was 2021 mangels Zahlen noch nicht 
möglich ist. 
 
Im Laufe des Jahres wird eine Anlagebuchhaltung eröffnet und alle Anlagen der Gemeinde müssen 
neu bewertet und erfasst werden. Dies wird die Bilanzsumme beträchtlich erhöhen, weil grundsätz-
lich keine stillen Reserven mehr zulässig sind, die über ausserordentliche Abschreibungen in den ver-
gangenen Jahren gebildet wurden. Die stillen Reserven werden als Aufwertungsreserven bilanziert 
und anschliessend über 10 Jahre abgeschrieben. Wie hoch die Aufwertungsreserven und deren Ab-
schreibungen sein werden, kann zurzeit noch nicht beziffert werden. 
 
Die grossen Vorhaben, die im letzten Jahr in den drei Gemeinden beschlossen wurden, prägen die 
Investitionsrechnung. Die Neuverschuldung wird sich spätestens in zwei Jahren in der Erfolgsrech-
nung niederschlagen, dann werden die Zinsen und Amortisationen der Darlehen fällig. Bei einer Ab-
schreibungsdauer von 40 Jahren werden auch noch unsere nachfolgenden Generationen daran mit-
finanzieren. Daher gilt es umso mehr, mit den vorhandenen Mitteln haushälterisch umzugehen.  
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tafersaktuell 
voranschlag 2021 

Steuereinnahmen 
Der Voranschlag basiert auf folgenden Steueranlagen 
Steuersatz (natürliche und juristische Personen)   75% der Kantonssteuer 
Liegenschaftssteuer       1.5‰ des Steuerwerts 
Erbschafts- und Schenkungssteuern    66.7% der Kantonssteuer 
Handänderungssteuern auf entgeltlichen 
Grundstücksübertragungen     100% der Kantonssteuer 
Hundesteuer       CHF 30.00 je Hund 
 
Als Ausgangspunkt für die Berechnungen der Steuereinnahmen gilt jeweils das vom Kanton letzte 
abgeschlossene Steuerjahr – für den Voranschlag 2021 somit das Steuerjahr 2018. Die Steuern der 
natürlichen Personen hatten sich in den letzten Jahren recht erfreulich entwickelt. Folgende Um-
stände führen aber zu einem Bruch in der Entwicklung und verunmöglichen eine exakte Schätzung 
der künftigen Steuererträge. 
 
Unternehmenssteuerreform: Mit der Einführung des neuen Steuergesetzes wurden die Steuerabga-
ben der juristischen Personen massiv reduziert. Nach Schätzungen des Kantons ergibt dies für die 
fusionierte Gemeinde einen Minderertrag von rund CHF 550'000.-. Für die nächsten Jahre erhalten 
die Gemeinden zum Ausgleich Überbrückungszuschüsse, die den Ausfall kompensieren sollen. 
 
Kantonale Steuersenkung: Der Kanton Freiburg hat per 01.01.2021 eine Steuersenkung beschlos-
sen, was sich unmittelbar auf die Steuereinnahmen auswirken wird. 
 
Corona-Krise: Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise sind unmöglich vorherzusehen. Ei-
nerseits werden Mindereinnahmen bei den Steuererträgen, andererseits auch Mehraufwände bei 
den Fürsorgekosten erwartet. 
 
Übrige Einnahmen 
Die Firma Immobilien St. Antoni AG, an welcher die Gemeinde Hauptaktionärin ist, wird 2021 liqui-
diert und generiert einmalige, zusätzliche Einnahmen. 
 
Die Gemeinde Tafers ist durch die Fusion neu die grösste Anteilseignerin der Clientis Sparkasse 
Sense. Mit der letzten Statutenänderung und der Bestätigung der Eignerstrategie durch die Delegier-
tenversammlung wurde beschlossen, die Dividendenausschüttungen zu erhöhen. 
 
Der Kanton leistet 2022 der fusionierten Gemeinde eine einmalige Finanzhilfe über CHF 1.475 Mil-
lionen. Diese Einnahmen helfen mit, das Budget und den Finanzplan für die nächsten zwei Jahre 
ausgeglichen bzw. positiv präsentieren zu können. 
 
Anträge des Gemeinderats 
Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Voranschlags 2021 der Erfolgsrechnung, der mit 
einem Mehrertrag von CHF 37'420.- abschliesst. 
 
Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Voranschlags 2021 der Investitionsrechnung, der 
mit Netto-Investitionen von CHF 16.761 Millionen abschliesst. 
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tafersaktuell 
voranschlag 2021 

Erklärungen Erfolgsrechnung 
Der Voranschlag sieht einen kleinen Ertragsüberschuss von CHF 37'420 vor. Auf den nächsten Sei-
ten sind jeweils eine Übersicht der Erfolgsrechnung zuerst in der funktionalen Gliederung und an-
schliessend in der Sachgruppengliederung dargestellt. Die einzelnen Konti werden hier nicht abge-
druckt. Der detaillierte Voranschlag kann aber auf der Website der Gemeinde Tafers www.tafers.ch 
heruntergeladen werden. Auf Wunsch können die Dokumente auch per Post zugestellt oder bei uns 
abgeholt werden. Die Abklärung dieses neuen ökologischen und ökonomischen Vorgehens erfolgte 
in Übereinstimmung mit dem Kanton. 
 
Voranschlag Laufende Rechnung - allgemeiner Kommentar zum Ergebnis 
 
012 Exekutive: Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte werden zu einem fixen Pensum von der 
Gemeinde angestellt. Für den Gemeindeammann beträgt dieses 50 Stellenprozente, für die übrigen 
Gemeinderäte 20%. Die Vergütung bewegt sich im Rahmen der Entlöhnung der höheren Kader der 
Verwaltung. Für besonders zeitintensive Zusatzaufgaben können bis zu den im Fusionsbericht defi-
nierten 250 Stellenprozenten zusätzliche Entschädigungen erfolgen. 
 
022 Allgemeine Dienste: Das Verwaltungspersonal von Alterswil, St. Antoni und Tafers wird im Rah-
men der Reorganisation weiterbeschäftigt. Mit der systematischen Gliederung in vier Kompetenzzen-
tren, basierend auf einem Verwaltungsleitermodell, geht die fusionierte Gemeinde Tafers einen inno-
vativen Weg. Um die operationellen Aufgaben soll sich die Verwaltung mit allen Teams in den Kom-
petenz- und Fachzentren kümmern. Der Gemeinderat ist für die strategischen Aufgaben zuständig.   
 
029 Verwaltungsliegenschaften: Die Mitarbeitenden der Kompetenzzentren wurden auf die Standorte 
Tafers und St. Antoni verteilt. Dies bedingt gewisse Anpassungen der Räumlichkeiten, der Technik 
und des Mobiliars. 
 
219 Obligatorische Schule, n.a.g. (nicht anderweitig genannt): Schülertransporte und Schulwegent-
schädigungen wurden unterschiedlich gehandhabt. Für das neue Schuljahr werden diese Regeln und 
Entschädigungen wo möglich harmonisiert. 
 
3 Kultur, Sport und Freizeit: Wie bei den Schulwegentschädigungen wurden die Vereinsbeiträge un-
terschiedlich gehandhabt. Auch hier werden die Beiträge in Zusammenarbeit mit den Vereinen har-
monisiert. Der Gemeinderat beabsichtigt, 2021 ein Sponsorenkonzept zu erarbeiten, welches die fi-
nanzielle Unterstützung von Veranstaltungen und Jubiläen regeln wird. 
 
572 Wirtschaftliche Hilfe: Die Höhe der Sozialhilfeleistungen wurden aufgrund der letzten Abrech-
nungen des Sozialdienstes erstellt. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind aber nur sehr schwer 
abzuschätzen. 
 
579 Fürsorge n.a.g.: Im Bereich Gemeinwesenarbeit (GWA) arbeitet unser Jugendarbeiter neu zu 
100% für die Gemeinde Tafers. Die Gemeinwesenarbeit beinhaltet unter anderem auch die Jugend-
arbeit. 
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615 Gemeindestrassen: Durch die grossen Vorhaben in der Investitionsrechnung wurde der ordentli-
che Unterhalt der Gemeindestrassen etwas reduziert. Der Gemeinderat wird der Gemeindever-
sammlung zusätzlich für die laufende Legislatur einen Rahmenkredit für Strassensanierungen vorle-
gen. 
 
7 Umweltschutz und Raumordnung: In den gebührenfinanzierten Bereichen Wasserversorgung, Ab-
wasserbeseitigung und Abfallwirtschaft gelten zurzeit für jede Ortschaft noch die bisherigen Gebüh-
renreglemente mit den unterschiedlichen Tarifsystemen. Die Gemeinde erarbeitet zurzeit einheitliche 
Gebührenreglemente, welche möglichst rasch der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorgelegt 
werden. 
 
720 Abwasserbeseitigung: Der Gemeindeverband ARA Taverna wurde per Ende 2020 aufgelöst. 
Neu wird die Gemeinde Tafers alle Arbeiten ausführen und den Partnergemeinden anteilsmässig in 
Rechnung stellen. 
 
 
 
 
 

tafersaktuell 
voranschlag 2021 
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    Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung  
 

  

tafersaktuell 
voranschlag 2021 

Legende zur Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung: 
 
- (Minusbetrag)  Ertrag/Ertragsüberschuss 
ER   Erfolgsrechnung 
IR   Investitionsrechnung 
n.a.g.   Nicht anderweitig genannt 
VV   Verwaltungsvermögen 
FV   Finanzvermögen 
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   Erfolgsrechnung nach Sachgruppengliederung  

tafersaktuell 
voranschlag 2021 
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voranschlag 2021 

Erklärungen Investitionsrechnung 
Der Voranschlag sieht für das laufende Jahr Netto-Investitionen über CHF 16.76 Millionen vor. Davon 
fliessen insgesamt CHF 14 Millionen in die beiden genehmigten Grossprojekte "Neubau Mehrzweck-
gebäude Tafers" (CHF 8 Millionen) und "Neubau Mehrzweckhalle Alterswil" (CHF 6 Millionen). 
 
 



13 
 

    

 

 

 

  

tafersaktuell 
voranschlag 2021 

Investitionsprogramm nach Detail 
Rund 31% der mittelfristigen Investitionen werden im Bereich Sport vor allem für den Neubau der 
Mehrzweckhalle Alterswil aufgewendet. Weitere CHF 12.7 Millionen werden für die gebührenfinan-
zierte Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung aufgewendet. 
 

 
 
Bemerkung zur Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 25. Februar 2021 
 
In der Botschaft zur GV vom 25.02.2021 hat sich in den beiden Tabellen zum Investitionsprogramm 
ein Fehler eingeschlichen. Das Jahr 2026 wurde bewusst ausgeblendet, im Total aber wurde das 
Jahr 2026 miteinberechnet. 

 

 

 2021  2022  2023  2024  2025  2026  Total
Aktienkapital Betreutes Wohnen 300 300
Anschaffung Elektronische Wasserzähler 170 170
Anschluss Fernwärmeheizung Tafers 46 196 242
ARA-Entwässerungen 835 300 300 400 1'835
Erneuerung Tartanbahn und Allwetterplatz Alterswil 200 200
Ersatz Wasserpumpe 60 60
Erweiterungsbau Amthaus Tafers 30 120 150
Kantonsstrasse Alterswil West 1'100 1'100 2'200
Konzeptstudie Kleinschönberg 50 50
Neubau Aufbahrungshalle Tafers 25 25
Neubau Mehrzweckgebäude Tafers 8'000 700 8'700
Neubau Mehrzweckhalle Alterswil 6'000 7'500 13'500
Neubau Verbindungsschächte Trinkwasserversorgung 100 335 435
Parkplatzbewirtschaftung 75 75
Problemzone Sigristenhubel St. Antoni 100 100
Projektstudie Wohnen mit Dienstleistungen 90 90
Quartiererschliessungen 950 950
Sanierung Abwasserleitungen 50 50
Sanierung Amthaus 80 80
Sanierung Bushaltestellen 500 500 1'000
Sanierung Niedermontenstrasse St. Antoni 25 25
Sanierung Oberdorfstrasse Alterswil 1'000 1'000
Sanierung Reservoire 445 540 2'220 3'205
Sanierung Schiessanlagen 256 256
Sanierung Stützmauer Hauptplatz Fussballfeld Tafers 120 120
Sanierung Trinkwasserleitungen 250 100 605 500 1'455
Sanierung Trinkwasserpumpwerke 70 25 800 895
Sanierung Trottoir Thunstrasse 80 80
Sanierungen Kontrollschächte 50 50
Strassensanierung Burgbühl St. Antoni 600 480 1'080
Strassensanierungen 100 200 200 200 200 900
Strassensanierungen Alterswil 500 1'000 500 700 2'700
Trinkwasserleitungszusammenschlüsse 365 1'185 1'550
Umlegung Wasserleitung Mehrzweckhalle Alterswil 150 150
Total 16'851 13'016 5'291 2'920 2'080 3'520 43'678

Angaben in Tausend CHF
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Investitionsprogramm nach Bereich 
 

  

tafersaktuell 
voranschlag 2021 

 2021  2022  2023  2024  2025  2026  Total
Verwaltungsgebäude 110 200 310
Feuerwehr 3'100 200 3'300
Zivilschutz 200 100 300
Schulgebäude 46 89 135
Sportinfrastruktur 6'000 7'620 456 14'076
Wohnen im Alter 90 300 390
Jugendraum 1'000 100 1'100
Strassen 855 1'725 2'500 2'000 200 7'280
Werkhof 3'100 200 3'300
Wasserversorgung 490 1'325 1'185 570 1'480 3'520 8'570
Abwasserbeseitigung 1'235 1'030 1'150 350 400 4'165
Friedhof 25 25
Fernwärmezentrale 600 100 700
Finanzliegenschaften 27 27
Total 16'851 13'016 5'291 2'920 2'080 3'520 43'678

Angaben in Tausend CHF

Finanzierung des Investitionsprogramms   

 
Die untenstehende Grafik zeigt die kumulierten Nettoausgaben der Investitionsvorhaben und wie 
sie finanziert werden. 
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Information über den Finanzplan 2022–2025 
Im nächsten Jahr profitiert die Gemeinde noch von einer einmaligen Zahlung des Kantons für die 
Umsetzung der Fusion. Die Investitionen bei den Mehrzweckgebäuden führen ab 2023 zu erhöhten 
Abschreibungen, was sich direkt im Finanzplan niederschlägt. 

  

tafersaktuell 
voranschlag 2021 

 

2022 2023 2024 2025
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'216 2'263 2'294 2'325

01 Legislative und Exekutive 517 524 530 537
02 Allgemeine Dienste 1'698 1'739 1'764 1'788

1   ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 453 563 565 568
11 Öffentliche Sicherheit 10 10 10 10
14 Allgemeines Rechtswesen 224 226 228 231
15 Feuerwehr 169 268 268 268
16 Verteidigung 50 59 59 59

2 BILDUNG 9'351 9'438 9'543 9'649
21 Obligatorische Schule 8'256 8'329 8'419 8'510
22 Sonderschulen 1'003 1'018 1'033 1'048
23 Berufliche Grundbildung 92 92 92 92

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 435 845 852 852
31 Kulturerbe 26 26 26 26
32 Kultur, übrige 188 189 190 190
34 Sport und Freizeit 221 630 636 636

4 GESUNDHEIT 3'280 3'388 3'502 3'622
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 1'825 1'867 1'910 1'955
42 Ambulante Krankenpflege 1'387 1'453 1'524 1'599
43 Gesundheitsprävention 27 27 27 27
49 Gesundheitswesen, n.a.g. 41 41 41 41

5 SOZIALE SICHERHEIT 3'587 3'687 3'756 3'827
52 Invalidität 2'065 2'127 2'191 2'257
53 Alter und Hinterlassene -1 -1 -1 -1
54 Familie und Jugend 253 286 286 286
55 Arbeitslosigkeit 130 130 130 130
57 Sozialhilfe und Asylwesen 1'135 1'140 1'146 1'151
59 Soziale Wohlfahrt, n.a.g. 5 5 5 5

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 2'211 2'465 2'499 2'726
61 Strassenverkehr 1'719 1'973 2'007 2'234
62 Öffentlicher Verkehr 492 492 492 492

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 364 364 365 365
74 Verbauungen 80 80 80 80
75 Arten- und Landschaftsschutz 22 22 22 22
77 Übriger Umweltschutz 87 88 88 88
79 Raumordnung 174 174 174 174

8 VOLKSWIRTSCHAFT 30 30 30 30
81 Landwirtschaft -1 -1 -1 -1
82 Forstwirtschaft 3 3 3 3
84 Tourismus 24 24 24 24
85 Industrie, Gewerbe, Handel 8 8 8 8
87 Brennstoffe und Energie -4 -4 -4 -4

9 FINANZEN UND STEUERN -23'143 -21'716 -21'877 -22'028
91 Steuern -19'625 -19'802 -19'981 -20'162
93 Interkommunaler Finanzausgleich -1'188 -1'188 -1'188 -1'188
95 Ertragsanteile, übrige -578 -578 -578 -578
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung -277 -147 -129 -99
97 Rückverteilungen -2 -2 -2 -2
99 Nicht aufgeteilte Posten -1'475

Netto Ertrag (-) / Netto Aufwand -1'218 1'327 1'528 1'935

Angaben in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen vorbehalten
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Ausgangslage 
Die fusionierte Gemeinde muss ein neues Personalreglement erlassen. Die bisherigen Gemeinden 
Tafers, St. Antoni und Alterswil hatten unterschiedliche Reglemente oder übernahmen die kantonalen 
Regelungen. Gleichzeitig waren die Anstellungsverhältnisse für die Mitarbeitenden sehr verschieden. 
Einige waren öffentlich-rechtlich und andere privatrechtlich angestellt. Der Kanton erlaubt in Artikel 
70 des Gesetzes über die Gemeinden, dass die Gemeinden ihre eigenen Regelungen erlassen dür-
fen und deshalb frei sind, welchen Status, privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich, sie für ihre Mitar-
beitenden wählen wollen. Die Kerngruppe des Projektes Fusion, bestehend aus allen Ammännern 
und Vize-Gemeindepräsidentinnen sowie den Gemeindeschreibern, hatte im letzten Februar be-
schlossen, die Personalreglemente sowie die Anstellungsverhältnisse aller Mitarbeitenden zu verein-
heitlichen. Zukünftig sollten für alle Mitarbeitenden privatrechtliche Arbeitsverhältnisse vorgesehen 
werden und nur der Leiter Kompetenzzentrum Finanzen/Finanzverwalter und der Verwaltungslei-
ter/Gemeindeschreiber öffentlich-rechtlich angestellt sein, wie zwingend in Art. 77 des Gesetzes über 
die Gemeinden vorgeschrieben ist. 
 
Eine Arbeitsgruppe hat die verschiedenen Personalreglemente der alten Gemeinden verglichen, das 
Musterreglement des Kantons einbezogen und mit Unterstützung eines Juristen zwei neue Personal-
reglemente erarbeitet. Die Arbeitsgruppe entschied sich aus Gründen der Übersichtlichkeit zwei Per-
sonalreglemente zu verfassen: ein Personalreglement für privatrechtliche Arbeitsverhältnisse und ein 
Personalreglement für öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnisse. Dabei wurde darauf geachtet, die Re-
gelungen zu Rechten und Pflichten, Arbeitszeit, Ruhezeit, Lohn, Sozialleistungen und anderen Leistun-
gen sowie die Lohnfortzahlungen einheitlich zu gestalten und keine Ungleichheiten zuzulassen. Die 
neuen Reglemente sollten zudem den Mitarbeitenden gleiche soziale Anstellungsbedingungen ge-
währleisten wie in den alten Reglementen.  
 
Neben den Reglementen wurden auch die allgemeinen Ausführungsbestimmungen zu den Personal-
reglementen, die Ausführungsbestimmungen "Schutz der persönlichen Integrität" und das Ausfüh-
rungsreglement "Nutzung IKT-Infrastrukturen und mobiles Arbeiten" erstellt. Mit diesen Ausführungs-
bestimmungen und Ausführungsreglementen werden die wichtigen Themen im Bereich Personal ge-
regelt und die Gemeinde passt sich den Anforderungen des modernen Arbeitsmarktes an. 
Die Reglemente sowie die Beilagen sind auf der Website www.tafers.ch einsehbar. 
 
Weiteres Vorgehen und Zielsetzung 
Nachdem die Gemeindeversammlung die Reglemente genehmigt hat, werden diese zusammen mit 
einem Protokollauszug dem Staatsrat zur definitiven Genehmigung unterbreitet.  
 
Die Reglemente werden rückwirkend auf den 1. Januar 2021 in Kraft treten. 
 
Antrag des Gemeinderats 
Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Personalreglements der Gemeinde Tafers für pri-
vatrechtliche Arbeitsverhältnisse und des Personalreglements der Gemeinde Tafers für öffentlich-
rechtliche Arbeitsverhältnisse. 

4. Privat- und öffentlich-rechtliches  
Personalreglement der Gemeinde Tafers – 
Genehmigung 

tafersaktuell 
botschaft zur gemeindeversammlung 
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Einleitung 
Bisher musste die Gemeindeversammlung jeweils am Anfang einer Legislaturperiode verschiedene 
Kompetenzen an den Gemeinderat erteilen. Dies wird mit der Einführung des neuen Finanzhaushalt-
gesetzes (GFHG) per 1.1.2021 für jede gemeinderechtliche Körperschaft mit einem Finanzreglement 
geregelt. Die Inhalte sind in der Verordnung zum Finanzhaushaltgesetz (GFHV) in Artikel 33 wie 
folgt festgelegt: 
 
Art. 33 Finanzreglement der Gemeinde (Art. 67 Abs. 1 GFHG) 
 
Das Finanzreglement der Gemeinde regelt folgende Bereiche: 
a) die Finanzkompetenzen des Gemeinderats für die neuen Ausgaben, für die Zusatzkredite und 

für die Nachtragskredite; 
b) die Aktivierungsgrenze der Investitionen; 
c) für die Gemeinden mit einem Generalrat, die Schwelle, ab der eine neue Ausgabe dem Refe-

rendum untersteht. 
 
Wird einer dieser Punkte nicht im Finanzreglement festgelegt, so gelten die im Gesetz festgelegten 
Schwellenwerte. Das Reglement wird von der Finanzkommission begutachtet. 
 
Neue Begriffe im GFHG und im Finanzreglement 
 
Aktivierungsgrenze (Art. 42 GFHG) 
Die Gemeinde legt im Finanzreglement eine Aktivierungsgrenze für die Investitionsrechnung fest. 
Geschäfte, welche die Aktivierungsgrenze nicht erreichen, werden in der Erfolgsrechnung ausgewie-
sen. Bei der Anwendung der Grenze gibt es keinen Spielraum. 
 
Neue Ausgabe / gebundene Ausgabe (Art. 67 Abs 2 GFHG) 
Neue Ausgabe: Die Ausgabe ist dann neu, wenn die Gemeinde über eine gewisse Handlungsfreiheit 
in Bezug auf den Betrag, den Zeitpunkt oder einen anderen wesentlichen Aspekt der Verpflichtung 
verfügt. 
 
Gebundene Ausgabe: Die Ausgabe ist dann gebunden, wenn sie vom Gesetz vorgeschrieben ist  
oder die Gemeinde über keinen Handlungsspielraum beim Betrag, bei der Verpflichtung oder bei 
einem anderen wesentlichen Aspekt verfügt. 
 
Verpflichtungskredit / Budgetkredit (Art. 25 + 34 GFHG) 
Verpflichtungskredit: Ein Verpflichtungskredit ist eine Ermächtigung, eine einmalige oder wiederkeh-
rende neue Ausgabe für einen bestimmten Zweck vorzunehmen, deren Betrag die im Finanzregle-
ment der Gemeinde festgelegte Grenze übersteigt. Ein Verpflichtungskredit wird der Gemeindever-
sammlung mit einer Botschaft zur Genehmigung unterbreitet. 
 
Budgetkredit: Ein Budgetkredit ist eine Ermächtigung, die Jahresrechnung für einen bestimmten 
Zweck bis zum festgelegten Betrag zu belasten. Nicht beanspruchte Budgetkredite verfallen Ende Ka-
lenderjahr. 
 
Nachtrags- und Zusatzkredit (Art. 36 Abs. 3 + Art. 33 GFHG) 
Nachtragskredit: Ein Nachtragskredit ist die Ergänzung eines nicht ausreichenden Budgetkredits. 
Zeigt sich vor oder während der Beanspruchung des Budgetkredits, dass dieser nicht ausreicht, so 
muss der Gemeinderat vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen ohne Verzug einen Nachtragskredit 
beantragen. Ein Nachtragskredit ist Gegenstand eines Beschlusses der Gemeindeversammlung zur 
Änderung des Budgets. 
 
 

5. Finanzreglement der Gemeinde Tafers – 
Genehmigung 
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Zusatzkredit: Ein Zusatzkredit ist die Ergänzung eines nicht ausreichenden Verpflichtungskredits. 
Zeigt sich vor oder während der Ausführung eines Vorhabens, dass der bewilligte Verpflichtungskre-
dit überschritten wird, so muss der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vor dem Eingehen 
neuer Verpflichtungen ohne Verzug einen Zusatzkredit beantragen. 
 
Kreditüberschreitungen (Art. 36 GFHG) 
Erträgt ein Aufwand oder eine Ausgabe ohne nachteilige Folgen für die Gemeinde keinen Aufschub 
oder handelt es sich um eine gebundene Ausgabe, so ist der Gemeinderat dafür zuständig, die Kre-
ditüberschreitung zu beschliessen. Kreditüberschreitungen sind ferner zulässig für Aufwand und Aus-
gaben, denen im gleichen Rechnungsjahr entsprechende sachbezogene Erträge und Einnahmen ge-
genüberstehen. 
 
Der Gemeinderat erstellt eine begründete Liste aller Geschäfte, deren Überschreitung die im Finanz-
reglement der Gemeinde festgelegten Grenzen übersteigen und unterbreitet diese spätestens beim 
Vorlegen der Rechnung gesamthaft der Gemeindeversammlung zur Genehmigung. 
 
Wenn es sich bei den Kreditüberschreitungen um gebundene Ausgaben handelt, müssen sie nicht 
von der Gemeindeversammlung beschlossen werden. Übersteigt der Betrag einer solchen Über-
schreitung jedoch die finanzielle Kompetenz des Gemeinderats, so muss dieser die Finanzkommis-
sion informieren, die vor dem Eingehen der Verpflichtung ihr Einverständnis zur Qualifizierung als 
gebundene Ausgabe geben muss. 
 
Übrige Entscheidungskompetenzen des Gemeinderates (Art. 67 Abs. 2 GFHG) 
Die Gemeindeversammlung kann dem Gemeinderat innerhalb einer festgelegten Grenze in folgen-
den Bereichen weitere Entscheidungskompetenzen übertragen: 
- Kauf, Verkauf, Tausch, Schenkung oder Teilung von Grundstücken 
- die Begründung beschränkter dringlicher Rechte 
- alle anderen Geschäfte, deren wirtschaftlicher Zweck dem eines Grundstückerwerbs oder einer 

Grundstückveräusserung gleichkommt 
- Übertragung von Aufgaben, die neue Ausgaben nach sich ziehen 
- Vereinbarungen der Gemeinde mit Dritten, die neue Ausgaben nach sich ziehen 
- Eingehen von Bürgschaften und weitere Gutsprachen 
- Beschluss über Darlehen und Beteiligungen, die bezüglich Sicherheit oder Ertrag nicht den übli-

chen Bedingungen entsprechen 
- Annahme einer Schenkung mit Auflage oder eines Vermächtnisses mit Auflage. 
 
Finanzreglement (FinR) Gemeinde Tafers 
Hinweis: Das FinR der Gemeinde Tafers entspricht inhaltlich dem Musterreglement, das vom Amt für 
Gemeinden für die Gemeinden ausgearbeitet wurde. 
 
Aktivierungsgrenze 
Die Festlegung der Aktivierungsgrenze entspringt einer wirtschaftlichen Logik. Die Aktivierungs-
grenze ist verbindlich und bestimmt langfristig, welche Ausgaben über die Erfolgsrechnung und 
welche Ausgaben als Investitionen behandelt und während der Nutzungsdauer des erworbenen 
Guts über die nachfolgenden Rechnungsjahre linear belastet werden (über die jährliche Abschrei-
bung). Der Gemeinderat empfiehlt, diese Grenze auf CHF 50'000.- festzulegen. 
 
Finanzkompetenzen Gemeinderat 
Die Festlegung der Schwellenwerte für die Kompetenzen im Finanzreglement gewährt der Exekutive 
etwas Handlungsspielraum für eine neue Ausgabe, einen Zusatz- oder Nachtragskredit, ohne auf 
einen formellen Beschluss der Legislative warten zu müssen. Die vorgeschlagenen Schwellenwerte 
sollen aber nicht zum Ziel haben, diese für jegliche künftigen finanziellen Verpflichtungen zu Un-
gunsten des Gemeinwesens auszunutzen.  
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Dies hätte ein Demokratiedefizit zur Folge und würde den Rechten der Bürgerinnen und Bürger zu-
widerlaufen. In diesem Sinne ist es wichtig, Schwellenwerte festzulegen, die den Bedürfnissen des 
Gemeinwesens entsprechen und ihm bei der Erfüllung bestimmter Aufgaben etwas Flexibilität ein-
räumen - gerade dann, wenn das Abwarten eines formellen Entscheids von Seiten der Exekutive 
den einwandfreien Betrieb gefährden würde. 
 
Der Gemeinderat empfiehlt, den Schwellenwert für neue Ausgaben, Nachtragskredite sowie für die 
übrigen Entscheidungskompetenzen gemäss Art. 67 Abs. 2 GFHG auf CHF 100'000.- festzusetzen. 
Der Zusatzkredit darf vom Gemeinderat beschlossen werden, sofern dieser 10% des betreffenden 
Verpflichtungskredits nicht übersteigt.  
 
Die Grössenordnung scheint dem Gemeinderat für eine Gemeinde von knapp 8'000 Einwohnen-
den angemessen zu sein und entspricht dem Bedürfnis einer gewissen Flexibilität. 
 
Übrige Entscheidungskompetenzen 
Den Gemeinderäten wurden in den vergangenen Legislaturperioden Kompetenzen zur Vornahme 
von kleineren Landgeschäften erteilt. Diese Kompetenz wurde sehr zurückhaltend ausgenutzt, kam 
aber bei kleineren Grundstückgeschäften zur Anwendung und hat den formellen Akt der Handände-
rung stark erleichtert. 
 
Für diese Kompetenzübertragung, nebst folgenden aufgelisteten Rechtsgeschäften, schlägt der Ge-
meinderat pro Ausgabe eine Kompetenzübertragung in der Höhe von CHF 50'000.- vor. 
 
a) Beschluss über den Kauf, den Verkauf, den Tausch, die Schenkung oder die Teilung von Grund-

stücken, die Begründung beschränkter dinglicher Rechte und alle anderen Geschäfte, deren 
wirtschaftlicher Zweck, dem eines Grundstückerwerbs oder einer Grundstückveräusserung 
gleichkommt.  

b) Beschluss über die Übertragung von Aufgaben, die neue Ausgaben nach sich ziehen.  
c) Beschluss über Vereinbarungen der Gemeinde mit Dritten, die neue Ausgaben nach sich zie-

hen.  
d) Beschluss über Bürgschaften und weitere Gutsprachen.  
e) Beschluss über Darlehen und Beteiligungen, die bezüglich Sicherheit oder Ertrag nicht den übli-

chen Bedingungen entsprechen.  
f) Beschluss über die Annahme einer Schenkung mit Auflage oder eines Vermächtnisses mit Auf-

lage. 

 
Bei einem Verkauf eines Grundstücks wählt der Gemeinderat die geeignetste Verkaufsart. 
 
Das Finanzreglement kann auf der Website www.tafers.ch/sitzung eingesehen werden. 
 
Antrag des Gemeinderats 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das vorliegende Finanzreglement (FinR) 
der Gemeinde Tafers zu genehmigen. 
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6. Wahl der Mitglieder der  
Finanzkommission  

Allgemeine Erklärung zu den Wahlen (Traktanden 6, 7 und 8) 
Im Fusionsbericht haben die zuständigen Behörden vorgesehen, dass die von der Gemeindever-
sammlung zu wählenden Kommissionsmitglieder bestmöglich paritätisch auf die Parteien und Ort-
schaften aufgeteilt werden. Der Gemeinderat kann - aber muss nicht - die Mitglieder für die vorge-
sehenen Kommissionen vorschlagen. 
 
Aus diesem Grund wurden alle Parteien angeschrieben mit der Bitte, mögliche Kommissionsmitglie-
der zu melden und dem Gedanken der Ortschaften Rechnung zu tragen. Die Fusionsvereinbarung 
sieht nicht vor, verschiedene Wahlkreise zu bilden. 
 
Der Wahlvorgang ist in Art. 19 b) des Gesetzes über die Gemeinden wie folgt geregelt:  

- Die Wahlen erfolgen durch Listenwahl und nach dem absoluten Mehr der gültigen Stimm-
zettel im ersten Wahlgang sowie nach dem relativen Mehr im zweiten Wahlgang; Bei Stim-
mengleichheit entscheidet der Vorsitzende durch das Los.  

- Ist die Anzahl der Kandidaten gleich hoch oder tiefer als die Zahl der zu besetzenden Sitze, 
so werden alle Kandidaten in stiller Wahl gewählt, es sei denn, die Organisation einer Lis-
tenwahl gemäss Absatz 1 wird von einem Fünftel der anwesenden Aktivbürger verlangt. 

 
Ausgangslage 
Gemäss den Gesetzen hat die Gemeindeversammlung eine aus mindestens fünf Mitgliedern beste-
hende Finanzkommission zu bestimmen. Die Kommission wird für die Dauer einer Legislaturperiode 
gewählt. Die Mitglieder des Gemeinderats sowie Gemeindeangestellte sind nicht wählbar. 
 
Die Finanzkommission hat folgende Aufgaben: 

- Sie prüft den Voranschlag. 
- Sie nimmt Stellung zum Finanzplan und zu dessen Nachführungen. 
- Sie prüft die Anträge betreffend Ausgaben, die einen besonderen Beschluss der Gemeinde-

versammlung erfordern. 
- Sie unterbreitet der Gemeindeversammlung einen Antrag für die Bezeichnung der Revisions-

stelle. 
- Sie nimmt zuhanden der Gemeindeversammlung Stellung zum Bericht der Revisionsstelle. 
- Sie prüft Anträge betreffend Änderung des Steuerfusses. 

 
Der Gemeinderat schlägt der Gemeindeversammlung vor, für die Legislaturperiode 2021-2026 die 
Kommissionsgrösse auf neun Mitglieder festzusetzen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass dies eine 
effiziente Kommissionsgrösse ist. Die Personen, welche sich zur Wahl stellen, werden direkt an der 
Gemeindeversammlung vorgestellt. Eine Liste wird einige Tage vor der Versammlung auf der Web-
site der Gemeinde www.tafers.ch publiziert. 
 
Die Gemeindeversammlung hat sowohl die Grösse der Kommission zu bestimmen als auch die Mit-
glieder zu wählen. 
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Ausgangslage 
Gemäss dem Kantonalen Raumplanungs- und Baugesetz vom 2. Dezember 2008 ist der Gemeinde-
rat für die Ortsplanung verantwortlich. Das gleiche Gesetz bestimmt in Art. 36, dass der Gemeinde-
rat eine aus mindestens fünf Mitgliedern bestehende ständige Ortsplanungskommission zu bestellen 
hat, deren Mehrheit durch die Gemeindeversammlung zu wählen ist.  
 
Der Gemeinderat hat beschlossen, eine Ortsplanungskommission aus neun Mitgliedern zu bestim-
men, d.h. es müssen gemäss Gesetz mindestens fünf Mitglieder durch die Gemeindeversammlung 
gewählt werden. 
 
Der Gemeinderat hat für die Planungskommission schon intern drei Gemeinderatsmitglieder be-
stimmt. Die Gemeindeversammlung hat noch die Wahl von sechs restlichen Mitgliedern vorzuneh-
men. Die Grösse der Kommission ist nicht mehr zu bestimmen. 
 
Die Personen, welche sich zur Wahl stellen, werden direkt an der Gemeindeversammlung vorgestellt. 
Eine Liste wird einige Tage vor der Versammlung auf der Website der Gemeinde www.tafers.ch pu-
bliziert. 
 

 

 

 

7. Wahl der Mehrheit der Mitglieder der  
Planungskommission  
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8. Wahl der Mitglieder der  
Einbürgerungskommission  

Ausgangslage 
Das Gesetz über das Freiburgische Bürgerrecht vom 14. Dezember 2017 sieht vor, dass der Ge-
meinderat die zuständige Behörde für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts ist. In diesem Zusam-
menhang wurde in Art. 43 des Bürgerrechtsgesetzes die Schaffung einer Einbürgerungskommission 
vorgesehen. Diese Bestimmung schreibt vor, dass jede Gemeinde eine Einbürgerungskommission 
einsetzen muss. Diese Kommission muss sich aus fünf bis elf Personen zusammensetzen, die Aktiv-
bürger der Gemeinde sind. Zudem müssen diese durch die Gemeindeversammlung gewählt wer-
den. Der Gemeinderat hat die Kommissionsgrösse auf neun Mitglieder beschlossen.  
 
Die Aufgabe dieser Kommission besteht darin, die Gesuchsteller anzuhören, um sich zu vergewis-
sern, dass die Integrationsbedingungen eingehalten sind. Danach gibt die Kommission zuhanden 
des Gemeinderats ihre Stellungnahme ab. Der Gemeinderat entscheidet abschliessend über die Er-
teilung des Bürgerrechts der Gemeinde. 
 
In den Ortsteilen wurde die Einbürgerungskommission jeweils von den Gemeindeversammlungen 
bestimmt. Die Personen, welche sich zur Wahl stellen, werden direkt an der Gemeindeversammlung 
vorgestellt. Eine Liste wird einige Tage vor der Versammlung auf der Website der Gemeinde 
www.tafers.ch publiziert. 
 
Die Gemeindeversammlung hat sowohl die Grösse der Kommission zu bestimmen als auch die Mit-
glieder zu wählen. 
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Ihre Notizen  
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